
Technische Anfor-

derungen (Momen-

tanreserve, H2-Betriebs-

fähigkeit, Dekarbonisierg.)

„StromVKG: Zeitplan halten, aber nicht 

aus der Kurve fliegen!“ 

21.5.2026

Preisspitzen-

ausgleich (§81)

Pönalen (Nichtrealisierung) 

(§64), Funktion (§68) und 

Sicherheiten (Gebot) (§42), 

Realisierung (§43),  

Ausgleichszahlung (§76))

Verfügbar-

keitspflicht 
(§65ff. u. §§76)

Genehmigungs-

vorbehalt (§87)

Kraftwerksinvestition



Projekte: Nur Projekte, die schon im Genehmigungsverfahren 

fortgeschritten sind, haben eine Chance…

Key Facts GuD Bergkamen

Leistung ca. 880 MWel

Brennstoff Erdgas, später Wasserstoff

Inbetriebnahme Voraussichtlich 2031

Key Facts GuD Trianel Wasserstoff-KW Hamm

Leistung ca. 500 MWel

Brennstoff Erdgas, später Wasserstoff

Inbetriebnahme Voraussichtlich 2031



Klassische Projektentwicklung …

Normaler Startpunkt
Start 11/2031Auktion 09 bzw. 12/2026

Finanzierung



Zentrale Kritikpunkte am StromVKG …

1. Das Projektvolumen wird durch die geforderten Sicherheitsleistungen

v.a. für Pönalen um bis zu 40% erhöht!

2.   Der Höchstwert wurde vermutlich auf der Basis von 2019 ermittelt und ist überholt!

… behindern die Teilnahme von kleinen und mittleren Unternehmen am Wettbewerb.



Sicherheitsleistungen – Extreme Kapitalbindung

Im Peak sind 218 Mio. € gebunden

Mit dieser Sicherheit fehlt kommunalen 

Unternehmen notwendiges Kapital, welches 

für weitere Infrastrukturprojekte der 

Energiewende gebraucht wird.

Bei Gebotsabgabe

Gebotssicherheit: 15 % * Höchstwert 

(173.000 €) * rMWel

Beispiel 450 rMWel: 11,68 Mio. €

Deutlich erhöhte Sicherheiten ggü. 

Entwürfen

Lagen die Sicherheiten beim KWSG noch 

bei 120 €/kWel, liegen sie nach den unten 

vorgestellten Werten eher bei 

400 €/kWel und stellen damit ein echtes 

Hindernis dar. 

Bei Zuschlag bis Inbetriebnahme (ca. 5 Jahre)

Realisierungssicherheit: 1,8 * 173.000 * rMWel // Beispiel 450 rMWel: 140,13 Mio. €

Bei Zuschlag bis Ende des Verpflichtungszeitraums (ca. 20 Jahre)

Verfügbarkeitssicherheit: 1 * 173.000 *rMWel // Beispiel 450 rMWel: 77,85 Mio. €

→ Gesamtbelastung der Liquidität für mindestens 5 Jahre bei ca. 218 Mio. €

Verfügbarkeitssicherheit: 77,8 Mio. €

Realisierungssicherheit 140 Mio. €

▪ Erstattung Gebotssicherheit bei Überweisung Realisiserungs- und Verfügbarkeitssicherheit

▪ Die Realisierungssicherheit wird bei einem Verzug von mehr als 2 Monaten anteilig eingezogen und wird bei Verzug von mehr als 14 Monaten vollständig einbehalten

▪ Verfügbarkeitssicherheit dauerhaft gebunden



Eingriffe erhöhen das Projektvolumen und die erforder-

lichen Kapazitätszahlungen bei geringeren Markterlösen

+ €

- €

Break 

even?

Bau-

beginn
COD

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Umrüstung auf H2

Projektkosten vor Inbetriebnahme

Kapazitätszahlungen Kosten / Zinsen

Strommarkterlöse

Illustrative Darstellung

Zeit in Jahren

Nicht-Realisierungspönale/-

sicherheit, H2-Umbau, 

Momentanreserveanforderung, 

Genehmigungsvorbehalt, 

Ggf. BKZ wg. AgNes

Nichtverfügbarkeitsregeln, 

Funktionspönale, 

Sicherheitshinterlegung  

und Definition höhere 

Gewalt
Preisspitzenausgleich

Unsicherheit über 

Auszahlungsplan

Opex: Momentanreserve

Ggf. AgNes: Einspeiseentgelte?



Die Entwicklung der Anlagenbaupreise wurde im fixen, 

intransparenten Höchstwert nicht berücksichtigt

100

177

28

41

8

2019 Inflation Markteffekte bis ’24 Markteffekte 25-26 2026

Ukraine-Krieg

Covid

Suez-Kanal

Iran-Krieg

z.B. Fertigungs-

kapazitäten, 

Anlagenbau

international

z.B. Boom 

Rechenzentren

USA

200 Mio. €
40 Mio. €

+ 30.000 – 50.000 €/MWr/a
Momentanreserve

zu berücksichtigen



Preisspitzenausgleich – Clawback ohne Haftungsdeckel

Deutschland vs. Belgien: Belgien kennt denselben Mechanismus – begrenzt den Clawback aber explizit auf die Höhe der erhaltenen 

Kapazitätsvergütung. Der aktuelle Gesetzesentwurf verzichtet auf diese Absicherung vollständig.

Unbegrenztes Rückzahlungsrisiko 

Es gibt keine Obergrenze für den 

Preisspitzenausgleich. Übersteigen die 

Rückforderungen die hinterlegte Sicherheit 

oder die gesamte Kapazitätsvergütung, muss 

der Betreiber die Differenz aus eigenen 

Mitteln nachzahlen. Anders als bei den 

Verfügbarkeitspönalen (gedeckelt auf das 

Zweifache der Jahresvergütung) gibt es hier 

keinen Stop-Loss. Das Risiko ist im 

Extremfall existenzbedrohend.

Zahlung ist lieferunabhängig

Die Rückzahlungspflicht gilt unabhängig 

davon, ob die Anlage tatsächlich Strom 

erzeugt hat. Auch ein ausgefallenes oder 

nicht eingesetztes Kraftwerk schuldet für jede 

betroffene Viertelstunde die volle 

Differenzzahlung.

Was ist der Mechanismus? 

Sobald der Börsenstrompreis einen 

festgelegten Schwellenwert (Strike Price) 

überschreitet, müssen Kapazitätsanbieter 

Erlöse zurückzahlen. Als Strike Price dienen 

die tagesaktuellen Grenzkosten einer offenen 

Gasturbine – also die teuerste im 

Normalbetrieb noch wirtschaftliche 

Technologie.

Berechnung der Zahllast: Zahlung = (DA-Spotpreis − Strike Price) × gebotene Leistung in rMWel

Beispiel: Strike Price 400 €/MWhel, Spotpreis 800 €/MWhel, gebotene Leistung 450 rMWel → 

400 €/MWhel × 450 MWel × 0,25 h = 45.000 € je Viertelstunde – auch bei Anlagenstillstand



StromVKG: Vergleich Kabinettsentwurf ggü. 

Referentenentwurf – Arbeit an relevanten Knackpunkten

• Auktionstermine für Langzeitkapazitäten: 8.9. & 22.12.2026 => 1 Woche mehr

• Höchstwert für den Gebotspreis: 173 T€/MWr/a => neue GuDs, offene Gasturbinen

und Motoren können das nicht wirtschaftlich schaffen

• Realisierungssicherheit 1.8x anstelle 2x des jährlichen Kapazitätspreis (in Cash zu

hinterlegen oder über Bankgarantie) => prohibitiv für mittlere und kleine Unternehmen

• Momentanreserve 9 statt 12 Sekunden (Definition angepasst) => scheint realisierbar

• H2-Readiness muss von Konzept inkl. vorgesehenem Platz und Sicherheitszonen

unterlegt sein => scheint realisierbar

• Klimaneutraler Betrieb bereits vom 1.1.2045 statt 31.12.2045 => Umbau oder 22 

Monate Betrieb mit Biomethan sind herausfordernd.

• Neue Verfügbarkeitsregelung reduziert Kapazitätszahlungen bei geplanter

Nichtverfügbarkeit erheblich
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